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Betreff: Reinigung Pankower Grünanlagen durch die BSR – eine 
saubere Sache

Die BVV möge beschließen:
Das Bezirksamt wird ersucht,

im Zuge der Änderung des Berliner Straßenreinigungsgesetzes (StrReinG) 
und des Berliner Betriebe-Gesetzes (BerlBG) zur Ausweitung und 
Verstetigung der von der Berliner Stadtreinigung (BSR) zu reinigenden 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, für weitere ausgewählte Pankower 
Grün- und Erholungsanlagen  Bedarf anzumelden und entsprechende 
Einzelvereinbarungen abzuschließen. 

Insbesondere folgende Grün- und Erholungsanlagen sind hierbei zu 
berücksichtigen:

 Falkplatz, 
 Arnswalder Platz,
 Ernst-Thälmann-Park, Umfeld des Planetariums,
 Volkspark Prenzlauer Berg 
 Brosepark
 Schloßpark

Die Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin ist bei der 
abschließenden Auswahl hierfür geeigneter Grünanlagen einzubinden.

Berlin, den 09.06.2020
Einreicher: Fraktion der SPD

BV Mike Szidat, BV Roland Schröder
Begründung siehe Rückseite



Drs. VIII-1159

Begründung:
Seit 2016 werden in einem Pilotprojekt „Reinigung von ausgewählten 
Parkanlagen“ zunächst 12, seit 2018 insgesamt 46 öffentliche Grün- und 
Erholungsanlagen von der BSR gereinigt und die Bezirke somit personell und 
finanziell von dieser Aufgabe entlastet. In Pankow betrifft dies den Park am 
Weißen See, Blankensteinpark, Helmholtzplatz, Kollwitzplatz und den 
Spielplatz Marie (Marienburger Str. 41 - 46). 

Im Ergebnis der Evaluierung des Pilotprojekts soll nach dessen Auslaufen die 
Übernahme der Reinigung ausgewählter Grünanlagen nunmehr verstetigt 
und ausgeweitet werden, die entsprechenden Anpassungen der 
Rechtsgrundlagen befinden sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren.

Mit Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Doppelhaushaltsplan 2020/21 
stehen für die Kosten der Reinigung der Grün - und Erholungsanlagen und 
Waldflächen bei Kapitel 1330 - Betriebe und Strukturpolitik -, Titel 52136 - 
Anteil an der Straßenreinigung -, für das Haushaltsjahr 2020 nunmehr 
finanzielle Mittel in Höhe von 12,0 Mio. € und für 2021 in Höhe von 14,0 Mio. 
€ (gegenüber 9,8 Mio. € in 2018/19) zur Verfügung. Mit Erhöhung des 
verfügbaren Budgets gegenüber 2019 um insgesamt 4,2 Mio. € ist auch die 
Anzahl der zu reinigenden Flächen durch die BSR sukzessive im Rahmen der 
verfügbaren Mittel auszuweiten.

Um den Pankower Grünflächen-Etat dauerhaft spürbar zu entlasten, sollte 
das Bezirksamt mit Änderung des StrReinG i.V.m. einer Änderung des 
BerlBG rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass die dauerhafte Reinigung 
weiterer Pankower Grün- und Erholungsanlagen dem Land Berlin obliegt und 
durch Rechtsverordnung als hoheitliche Aufgabe auf die BSR übertragen 
wird.
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